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Anlage 4d: Angaben zur Wettbewerbsneutralität des Angebots
                   (maximal 3 Seiten)

Definition:
Arbeiten sind wettbewerbsneutral, wenn sie reguläre Beschäftigung nicht verdrängen oder beeinträchtigen und die Schaffung neuer Arbeitsplätze nicht gefährden oder verhindern. Es dürfen den Unternehmen am Markt für Güter und Dienstleistungen keine Wettbewerbsnachteile entstehen. 

 (
Begründung der 
Wettbewerbsneutralität
 
für 
jede einzelne
 
der 
im Stellen-
erfassungsformular
 
 aufgeführten Tätigkeiten
; das reine Wiederholen der o.g. Definition ist nicht ausreichend
:
Stellen-ID:
Beantworten Sie darüber hinaus die folgenden Fragen:
Von wem wurde die angebotene Tätigkeit bisher ausgeübt
?
Von wem wird die beantragte Tätigkeit im Zeitraum 01.01.2012 bis 27.03.2012 ausgeführt? Bitte auch angeben, ob sozialversicherungspflichtig oder Mini-Job.
Wurden mit Mitteln des Überbrückungsfonds der Freien und Hansestadt Hamburg Personen eingestellt, deren Aufgaben nun durch die AGH-Kräfte ausgeübt werden sollen
?
)











































































Unbedenklichkeitsbescheinigung  von Wirtschaftsorganisationen
wird bei Bewilligung bis spätestens 30.06.2012 nachgereicht.
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